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Ge#etz, betreffend Änderung §127. des Bürgerlichen Ge#etzbuches 
 

gegeben am 23.01.2014, im Namen des Deut#chen Reiches   
 

In Kraft ge#etzt am 14.02.2014 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 
 

Nr. 02 
 

§ 127. des Bürgerlichen Ge#etzbuches wird wie folgt gefaßt.  
 
Der bisherige § 127. (alte Fa##ung) des BGB 
Die Vor#chriften des § 126 gelten im Zweifel auch für die durch Rechtsge#chäft bestimmte #chriftliche Form. Zur Wahrung der Form 
genügt jedoch, #oweit nicht ein anderer Wille anzunehmen i#t, telegraphi#che Übermittelung und bei einem Vertrage Briefwechsel; wird eine 
#olche Form gewählt, #o kann nachträglich eine dem § 126 ent#prechende Beurkundung verlangt werden. 
 

§ 1.  

Der bisherige § 127. wird nachfolgenden Zu#atztext erhalten. 
 

Die Vor#chriften des § 126 gelten im Zweifel auch für die durch Rechtsge#chäft be#timmte #chriftliche Form. Zur Wahrung der 
Form genügt jedoch, #oweit nicht ein anderer Wille anzunehmen i#t, telegraphi#che Übermittlung und bei einem Vertrage 
Briefwech#el; wird eine #olche Form gewählt, #o kann nachträglich eine dem § 126 ent#prechende Beurkundung verlangt werden. 

Telegraphi#che Übermittlung im Sinne die#es Ge#etzes gilt auch die Übermittlung per elektroni#che Po#t (ePo#t oder EMail) #o 
auch per Fernkopierer (Fax). 

 

§ 2. 

Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 
 

 

Gegeben zu Berlin, den 23. Januar 2014 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 

Vizekanzler 
Wolfgang Peter  
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